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Auf die Anfrage Nr. 350/J der Abgeordneten Langthaler und 

Freundinnen vom 22. Jänner 1991 betreffend Verbot von PVC be­

ehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Ich darf zunächst auf den Text der Entschließun9 des Natio­

nalrates vom 1. März 1990 (E 143-NR/XVII.GP.) verweisen. 

Demnach wurde der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fami­

lie ersucht, grundsätzlich für 1.1.1991 für das Inverkehr­

setzen, Herstellen und den Import von verpackungsmaterial und 

Kinderspielzeug aus PVC und jenen kurzlebigen Konsumgütern 

aus PVC (Wegwerfartikel), die nur für den einmaligen Gebrauch 

gedacht sind und bei denen die Gefahr der unsachgemäßen Ent­

sorgung besteht, mit der Wirtschaft einen Rückzug zu verein­

baren. 

ad 1 bis 3: 

Wie bereits in der Beantwortung der Anfrage Nr. 119/J vom 

29. Jänner 1991 ausgeführt, hat das Umweltbundesamt im Auf­

trag meines Ressorts eine umfassende "studie über Umweltpro­

bleme durch PVC" für den parlamentarischen Unterausschuß 
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erstellt, die sämtliche Schwierigkeiten bei der Herstellung, 

Anwendung und Entsorgung von PVC sowie die Möglichkeiten der 

Substitution von PVC aus Sicht mehrerer Institutionen umfaßt 

und kritisch beleuchtet. 

Im März 1990 wurde von meinem Ressort auf Grundlage des Che­

mikaliengesetzes ein Entwurf einer verordnung über Beschrän­

kungen und die Kennzeichnung von polyvinylchlorid (PVC) in 

die allgemeine Begutachtung ausgesandt. Dieser Ehtwurf sieht 

ein Verbot kurzlebiger Konsumgüter aus PVC, ein Verbot der 

Stabilisatoren Cadmium, Barium und Blei sowie eine Begrenzung 

des monomeren Vinylchlorid-Gehaltes und eine Kennzeichnung 

langlebiger PVC-Produkte vor. 

Nach Inkrafttreten des Abfallwirtschaftsgesetzes sollte der 

letztgenannte Punkt (Kennzeichnung) jedoch auf Grund dieses 

Gesetzes für alle gängigen Kunststoffe in gleicher Weise 

geregelt werden. Auch ein PVC-Verbot für kurzlebige Konsumgü­

ter und Verpackungsmaterial kann nunmehr in geeigneter Weise 

auf das Abfallwirtschaftsgesetz gestützt werden. 

Es darf aber nicht übersehen werden, daß die genannte Ent­

schließung des Nationalrates von einer Rückzugsvereinbarung 

spricht und die einseitige Anordnung eines Rückzugs aus kurz­

lebigen PVC-Produkten nicht vorsieht. Mein Ressort ist daher 

gehalten, Verhandlungen zu führen, um der Entschließung in 

diesem Punkt Rechnung zu tragen. Seitens der Industrie wurde 

jedoch ein Verzicht auf die Produktion, das Inverkehrsetzen 

und die Verwendung von Verpackungen und kurzlebigen Konsumgü­

tern aus PVC bisher immer kategorisch abgelehnt. 

Sowohl ich als auch mein Hessort ·werden \'leiterhin Bemühungen 

unternehmen, um der Entschließung des Nationalrates Rechnung 

zu tragen. Von einem "Ignorieren" der Aufforderungen des 

Parlaments durch meine Person kann daher keineswegs gesproch-
en werden. 
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